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Ausführungsvorschriften 
zu § 7 des Berliner Straßengesetzes 

über den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bind
und Fahrbahndecken aus Beton 

(Einführung ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 2007) 

Bekanntmachung vom 10. Juli 2020 

UVK IV D 4 

Telefon 9025-1610 oder 9025-0, intern 925-1610 

Auf Grund des § 27 Abs. 3 des Berliner Straßengesetzes vom 13. Juli 1999 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. März 2020 (GVBl. S. 205) 
wird bestimmt: 

1. Die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlin
von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn
Beton" - ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 2007 - gelten verbindlich für die
Straßen, für die Berlin Träger der Baulast ist. 

2. Die mit den Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) des Bu
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 

 Nr. 27/2012 vom 21. Dezember 2012 „Korrekturen zu den ZTV Bet
August 2012, und 

 Nr. 4/2013 vom 22. Januar 2013 „Vermeidung von Schäden an Fa
Beton infolge von Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR)“ 

bekannt gegebenen Regelungen sind verbindlich anzuwenden. 

3. Bei Verträgen über den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bin
Fahrbahndecken aus Beton sind die ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 200
Regelungen gemäß Nr. 2 dieser Ausführungsvorschriften als "Zusätzli
Vertragsbedingungen für den Bau von Tragschichten mit hydraulische
und Fahrbahndecken aus Beton in Berlin“ (Anlage) zum Vertragsbesta

4. Abweichungen von diesen Ausführungsvorschriften bedürfen der Zus
den Straßenbau zuständigen Senatsverwaltung. 

5. Die Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes ü
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken au
(Einführung ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 2007) vom 09. Juli 2015 (AB
mit Ablauf des 23. Juli 2020 nicht mehr anzuwenden. 
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6. Diese Ausführungsvorschriften treten am 24. Juli 2020 in Kraft. Sie treten mit Ablauf 
des 23. Juli 2025 außer Kraft. 

Anlage 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln

und Fahrbahndecken aus Beton in Berlin 

(Ausgabe 2020) 

1. Für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
Beton in Berlin gelten die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und 
Fahrbahndecken aus Beton" - ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 2007, soweit unter Nummer 
2 nichts anderes bestimmt wird.

2. Die ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 2007, gelten mit folgenden Änderungen und 
Ergänzungen gemäß den Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) des 
Bundesministeriums für Ver-kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS):

 Nr. 27/2012 vom 21. Dezember 2012 „Korrekturen zu den ZTV Beton-StB 07“, Stand 
August 2012, und 

 Nr. 4/2013 vom 22. Januar 2013 „Vermeidung von Schäden an Fahrbahndecken aus 
Beton infolge von Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR)“  . 


